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^f^ Bundesweites Verteilverfahren für unbegleitete minderjährige Ausländer

Sehr geehrter Herr Professor Ktinger,

nach den aktuellen Meldungen der Landesverteilstelle für unbegleitete minderjährige

Ausländer beim Kommunalverband für Jugend und Soziales Baden-Württemberg wird

das Land seine Aufnahmequote in Kürze erreichen. Die Aufnahmequote Baden-Würt-

tembergs lag zum 5. August 2016 bereits bei 98,8 Prozent.
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Wir bitten die Landesverteilstelle - wie auf Fachebene am 1 . August 2016 vorbespro-

chen - sämtliche Zugänge in den Jugendamtsbereichen zum bundesweiten Verteil-

verfahren anzumelden, sobald die Landesquote erreicht ist und keine Ausschluss-

gründe vorliegen. Dies ist schon aus fiskalischen Gesichtspunkten zwingend geboten,

da das Land ansonsten Kosten erstatten müsste, die andere Länder zu tragen hätten.

Uns ist bewusst, dass sich leichte, zeitlich befristete Quotenüberschreitungen im

Verwaltungsvollzug nicht immer werden vermeiden lassen. Eine quantitative Festle-

gung dieser Uberschreitungen ist weder möglich noch opportun. Die Landesquote

sollte in der Zielsetzung auf 100 Prozent ausgerichtet werden.

Es sollte allerdings unser gemeinsames Bestreben sein, den Jugendämtern in Baden-

Württemberg in der Summe nur so viele unbegieitete minderjährige Ausländer zur

Betreuung zuzuweisen, wie zur Erfüllung der gesamten Quote des Landes erforder-

lich ist.

In diesem Zusammenhang weisen wir - zur Vermeidung von Mlssverständnissen

darauf hin, dass den Jugendämtem die rechtmäßigen FaHkosten der Jugendhilfe für

DMA auch dann erstattet werden, wenn sie mit ihren Bestandszahlen über der lan-

desintemen Verteilquote für ihren Jugendamtsbereich liegen. Ab dem Zeitpunkt, in

dem die Landesquote erreicht ist, müssen hingegen die neu zugehenden- Fälle - aus

den genannten Gründen -zur bundesweiten Verteilung angemeldet werden. Die bis

zur Verteilung anfallenden Faiikosten (z.B. für die vorläufige Inobhutnahme) werden

erstattet.

Ich wäre Ihnen dankbar, wenn Sie die Jugendämter entsprechend informieren wür"

den.

Mit freundlichen Grüßen

Prof. Dr. Woif-Dietrich Hammann


